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Wichtige Informationen 
 

zum 1. Jänner 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DB- und DZ-Pflicht von Fahrtkostenersätzen 
 

Ersätze für Fahrtkosten (Kilometergelder) sind bei einem wesentlich beteiligten Gesellschafter-
Geschäftsführer in die Bemessungsgrundlage für den Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen (DB) und den Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) einzubeziehen, da § 26 Z 4 EStG 
1988 nur bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit anwendbar ist. 
 
Um die Kilometergelder in die Bemessungsgrundlage einbeziehen zu können, sind diese daher über die 
Lohnverrechnung abzurechnen. 
 
 

NEUE ANMELDEVORSCHRIFTEN 
 

Ab 1.1.2008 ist jede Person, die auf Grund ihrer Tätigkeit dem ASVG unterliegt, vom Dienstgeber 
bereits vor Arbeitsantritt zur Sozialversicherung anzumelden. Also auch geringfügig Beschäftigte, freie 
Dienstnehmer und Lehrlinge. 
 
Aus diesem Grund ersuchen wir Sie uns die Daten der neuen Dienstnehmer bis spätestens 2 Arbeitstage 
vor Arbeitsantritt bekannt zu geben. 
 
Wenn eine termingerechte Anmeldung durch uns nicht möglich ist, so sind Sie verpflichtet zumindest 
eine Avisoanmeldung bei der Gebietskrankenkasse zu machen. (siehe beiliegendes Formular) 
 
Die Mindestangaben-Anmeldung kann in diesen Ausnahmefällen 
 
an das ELDA-Call-Center 
• per Telefax unter der Telefonnummer 05 780 761 gesendet oder 
• telefonisch unter der Telefonnummer 05 780 760 mitgeteilt oder 
 
bei der Gebietskrankenkasse 
• mit dem entsprechenden Formular erstattet werden. 
 
Andere Übermittlungsarten wie z.B. Email oder SMS sind nicht zulässig! Nähere Informationen zur 
elektronischen Datenfernübertragung mit ELDA finden Sie im Internet unter www.elda.at. 
 
Bei telefonischer Anmeldung erhalten Sie eine Nummer, die Sie bitte notieren und uns dann bekannt 
geben. 
 
Bei Verstoß gegen die Anmeldevorschriften kommt es zu folgenden Strafen: 
 
• Strafe von Bezirkshauptmannschaft: 
­ EUR 730,00 bis 2.180,00 
­ bei Wiederholung bis zu EUR 5.000,00 
­ Ermessen: bei erstmaligem Verstoß EUR 365,00 bzw. 0,00 wenn kein Verschulden vorliegt 
 
• Strafe von Gebietskrankenkasse: 
­ Prüfeinsatz: EUR 800,00 pauschal und (!) 
­ Pro Dienstnehmer: EUR 500,00 
­ Ermessen: bei erstmaligem Verstoß und unbedeutenden Folgen Herabsetzung bzw. Entfall möglich 
 

http://www.elda.at


Meldefrist für Abmeldungen 
 
 
 
Ab 1. Jänner 2008 muss die Abmeldung binnen sieben Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung 
erfolgen. Eine Erstreckung dieser Frist ist nicht mehr zulässig. Bestehende Vereinbarungen verlieren 
daher ab 1. Jänner 2008 ihre Gültigkeit. 
 
 
Einige Werte ab 1.1.2008 
 

Geringfügigkeitsgrenze € 349,01 

Kilometergeld € 0,38 

Höchstbemessungsgrundlage in der Sozialversicherung € 3.930,00 

 
 
 

Meldepflichten Schwerarbeit 
 
 
 
Die DienstgeberInnen haben dem Träger der Krankenversicherung ab dem 1. Jänner 2007 folgende Daten 
der bei Ihnen beschäftigten Dienstnehmer bekanntzugeben: 
 
 
Meldepflicht Dienstgeber bis 28./29. Februar des Folgejahres (einmal jährlich) für 

 
­ Schwerarbeit (siehe BGB1. II 104/2006 v. 9.3.2006) 
­ Männer ab 40, Frauen ab 35 
­ Dauer der Tätigkeit 
 
Welche Tätigkeiten als Schwerarbeit gelten, ist aus beiliegendem Informationsblatt der 
Pensionsversicherungsanstalt zu entnehmen. 
 
Die Meldung hat mittels ELDA zu erfolgen. 
 
ACHTUNG: Personen, die selbständig tätig sind, haben die Meldung der Schwerarbeitszeiten ab dem 
1. Jänner 2007 ihren Krankenversicherungsträgern (Gewerbliche Sozialversicherungsanstalt, etc.) selbst 
bekannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVISO ANMELDEFORMULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name und Versicherungsnummer …………………………………………………………….. 
des Dienstnehmers 
 
 
 
Ort und Tag der Beschäftigungsaufnahme: ……………………………………………………. 
 
 
 
Ihre Beitragsnummer: ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fax: 05/780 761 
 
Telefon: 05/780 760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 


